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Einiges über dasZîvilîtandswcîcn
nad) dem neuen Red)te.

2lnt 1. Qûttuar 1912 tritt baS ©chtoeigerifche
ßibitgefebbuef) irt Sraft. ®amit merben bte

bisherigen Seftimmungen, bte für ben Serîehr
beS ißubtihumS mit ben ßibilftanbSämtern ma|=
gebenb marert unb auf beut ©ibg. ßibilftanbS»
gefeß bon 1874 beruhten, aufgehoben unb er»
feßt, teilê burch bie einfcßlägigen Veftimmungen
beS ßibilgefeßeS, teils burd) bie bunbeSratlidje
Serorbnung über bie ^MlftanbSregifter.

@S mirb nun unfern Cefern angeneljm fein,
biejenigen Seftimmungen in gebrängter 3"=
fammenftellung gu ftnben, bie nunmehr i£)re

Pflichten unb 3tecf)te in begug auf baS Qiöil»
ftanbStuefen regeln tnerben.

2öaS erftere, nämlich bie S3flid)ten, anbelangt,
fo bef^ränfeit fie fid) auf bie 3lttjeigen ber

©eburt, beS ®obeS unb ber Cegitimation
üoreljelicher Sinber. ®ie gefe^Iic£)en Seftim»
muttgen barüber finb fotgenbe:

Qebe (eheliche ober außereheliche) ©eburt
(fomohl Cebenb» als Sotgeburt, fomie jebe nach
bem 6. ©chtoangerfchaftSmonat erfolgte Qmüh»

geburt) ift innert brei Sagen, in ber Dîegel
münblidj unb perfönlicf), bon ben Verpflichteten
bem 3ibilftanbSamte angugeigen, in beffett Greife
fie ftd) ereignet hat-

Serpflichtet, biefe Sittgeige gu machen, ift in
erfter Cinie ber eheliche Vater, bann 2. bie

Hebamme, 3. ber 2lrgt, 4. jebe anbere ißerfon,
bie bei ber ©eburt gugegen gemefen mar, 5. ber
Sorfteljer beS ÇjauShatteS ober ber Sefißer ber
Sepaufung ober Sßolmung, mo bie Dtteberfunft
erfolgt ift, unb in leßter Cinie bie SOlutter, fo»
balb fie eS gu tun Oermag.

Sann auS irgenb einem triftigen ©runbe
ber eheliche Sater bie Slngeige nicht erftatten,
fo treten bie unter 2 bis 5 genannten iperfouen
ber fReilje nach w bie Serpflidjtung ein, bie
©eburt angugeigen. ®ie Slngeige braucht natür»
ließ nur bon einer ber Oerpflichteten V^'fonen
gemacht gu merben.

®ie ©eburt eines außerehelichen SittbeS
fann ebenfalls bon feinem Sater angegeigt
merben, aber nur, menu baS Sinb bon ißm

(fei feS borher bor einem Dtotar ober — int
Santon Sern — bei ber ©eburtSangeige bor
bem ßibilftanbSbeamten) als baS feinige aner»
fannt morben ift ober anerfannt mirb.

SBirb baS Sinb in einer öffentlichen ülnftalt,
©pital, ©efüngniS ufm., geboren, fo hat ber

Sorftetier ber Slnftalt bie ©eburt angugeigen.
Söer ein Sinb unbefannter Slbftammung

(ein fogenannteS gtnbetlinb) finbet, hat unoer»
giiglicp bie guftänbige Se£)örbe (im Santon Sern
ben ©inmohnergenteinbepräfibenten) babon gu
benachrichtigen, meldje ibjrerfeitS bann bie eigent»
liehe Vngeige bem giöilftanbSamte macht.

®ie Slngeige bon ©eburten, bie fief) mäprenb
ber gahrt auf ber ©ifenbahn, auf bem ®ampf»
fdjiff ufm. ereignen, ift beim VibilftanbSbeamten
beS SreifeS gu machen, mo bie Sßöcpnerm auS»

gefchifft mirb. Sbngeigepflidjtig finb in foldfen
gälten neben ben ißerfonen, bie ber Dlieberlunft
betmohnten, auch *>er tier ®ampf=
fchiffSfapitän jc.

2öie oben bemerft, ift bie Slngeige münblich
gu erftatten. Slur bie Sorfteper öffentlicher
Slnftalten unb bie patentierten Slrgte finb be»

rectjtigt, eine ©eburt fchriftltdj angugeigen.
®ie SXngeige foil auch in ber Siegel per»

fönlich, öom Verpflichteten felbft, gemacht
merben, boch geftattet bie bunbeSrätliche Ser»
orbnung, baß ber eheliche Sater unb bie SJlutter
irgenb eine nidjt berpflid]tete ißerfon, g. S.
einen Singefteilten, eineäJlagb, felbft ein größeres
Sinb, fchrifttid) gur Slngeige beboll»
mächtigen. gn foldjen gälten ift eS gut,
bent Sebotlmächtigten bie nötigen SluSmeiS»

fehriften (g-amilienbüchtein, ©hefchein, .fbeimat»
fchein, je nacf)bem) mitgugeben unb in ber

Sotlmadjt bie Vornamen gu ermähnen, bie baS

Sinb erhalten foil.
®er gioitftanbsbeamte ift berechtigt, bie

nötigen ©rheöuttgen gu oerauftalten, bebor er
eine ©intragung in feine ERegifter macht, menn
ihm bie bom Singeigenben gemachten Stngaben
nicht glaubmi'trbig erscheinen.

* *
*

©teich mie jebe ©eburt muß auch jeber
®obe$fall unb jeber 2eid)Cttfunb bem ßibilftanbS»
amte mitgeteilt merben, in beffen Sreife ber ®ob
eingetreten ober bie Cetebe gefunben morben ift.

Einiges über âas^í v î lttan âs^esen
nach äem neuen Rechte.

Am 1. Januar 1912 tritt das Schweizerische
Zivilgesetzbuch in Kraft. Damit werden die
bisherigen Bestimmungen, die für den Verkehr
des Publikums mit den Zivilstandsämtern maß-
gebend waren und auf dem Eidg. Zivilstands-
gesetz von 1874 beruhten, aufgehoben und er-
setzt, teils durch die einschlägigen Bestimmungen
des Zivilgesetzes, teils durch die bundesrätliche
Verordnung über die Zivilstandsregister.

Es wird nun unsern Lesern angenehm sein,
diejenigen Bestimmungen in gedrängter Zu-
sammenstellung zu finden, die nunmehr ihre
Pflichten und Rechte in bezug auf das Zivil-
standswesen regeln werden.

Was erstere, nämlich die Pflichten, anbelangt,
so beschränken sie sich auf die Anzeigen der

Geburt, des Todes und der Legitimation
vorehelicher Kinder. Die gesetzlichen Bestim-
mungen darüber sind folgende:

Jede (eheliche oder außereheliche) Geburt
(sowohl Lebend- als Totgeburt, sowie jede nach
dem 6. Schwangerschaftsmonat erfolgte Früh-
geburt) ist innert drei Tagen, in der Regel
mündlich und persönlich, von den Verpflichteten
dem Zivilstandsamte anzuzeigen, in dessen Kreise
sie sich ereignet hat.

Verpflichtet, diese Anzeige zu machen, ist in
erster Linie der eheliche Vater, dann 2. die

Hebamme, 3. der Arzt, 4. jede andere Person,
die bei der Geburt zugegen gewesen war, 5. der
Vorsteher des Haushaltes oder der Besitzer der
Behausung oder Wohnung, wo die Niederkunft
erfolgt ist, und in letzter Linie die Mutter, so-
bald sie es zu tun vermag.

Kann aus irgend einem triftigen Grunde
der eheliche Vater die Anzeige nicht erstatten,
so treten die unter 2 bis 5 genannten Personen
der Reihe nach in die Verpflichtung ein, die
Geburt anzuzeigen. Die Anzeige braucht natür-
lich nur von einer der verpflichteten Personen
gemacht zu werden.

Die Geburt eines außerehelichen Kindes
kann ebenfalls von seinem Vater angezeigt
werden, aber nur, wenn das Kind von ihm

(sei sts vorher vor einem Notar oder — im
Kanton Bern — bei der Geburtsanzeige vor
dem Zivilstandsbeamten) als das seinige aner-
kannt worden ist oder anerkannt wird.

Wird das Kind in einer öffentlichen Anstalt,
Spital, Gefängnis usw., geboren, so hat der

Vorsteher der Anstalt die Geburt anzuzeigen.
Wer ein Kind unbekannter Abstammung

(ein sogenanntes Findelkind) findet, hat unver-
züglich die zuständige Behörde (im Kanton Bern
den Einwohnergemeindepräsidenten) davon zu
benachrichtigen, welche ihrerseits dann die eigent-
liche Anzeige dem Zivilstandsamte macht.

Die Anzeige von Geburten, die sich während
der Fahrt auf der Eisenbahn, auf dem Dampf-
schiff usw. ereignen, ist beim Zivilstandsbeamten
des Kreises zu machen, wo die Wöchnerin aus-
geschifft wird. Anzeigepflichtig sind in solchen

Fällen neben den Personen, die der Niederkunft
beiwohnten, auch der Zugführer, der Dampf-
schiffskapitän w.

Wie oben bemerkt, ist die Anzeige mündlich
zu erstatten. Nur die Vorsteher öffentlicher
Anstalten und die patentierten Ärzte sind be-

rechtigt, eine Geburt schriftlich anzuzeigen.
Die Anzeige soll auch in der Regel per-

fön lich, vom Verpflichteten selbst, gemacht
werden, doch gestattet die bundesrätliche Ver-
ordnung, daß der eheliche Vater und die Mutter
irgend eine nicht verpflichtete Person, z. B.
einen Angestellten, eine Magd, selbst ein größeres
Kind, schriftlich zur Anzeige bevoll-
mächtigen. In solchen Fällen ist es gut,
deni Bevollmächtigten die nötigen Ausweis-
schriften (Familienbüchlein, Eheschein, Heimat-
schein, je nachdem) mitzugeben und in der

Vollmacht die Vornamen zu erwähnen, die das
Kind erhalten soll.

Der Zivilstandsbeamte ist berechtigt, die

nötigen Erhebungen zu veranstalten, bevor er
eine Eintragung in seine Register macht, wenn
ihm die vom Anzeigenden gemachten Angaben
nicht glaubwürdig erscheinen.

Gleich wie jede Geburt muß auch jeder
Todesfall und jeder Leichcnfund dem Zivilstands-
amte mitgeteilt werden, in dessen Kreise der Tod
eingetreten oder die Leiche gefunden worden ist.



Sie grift gut ©rftattung biefer Slngeigen
beträgt inbeffen nur g m ei Sage.

Singeigepfiicptig ift in erfter Cinie bag

gamilienpaupt, bann, ber Sîeipe nacp, ber

©begatte, bie bem 93erfiorbenen näd)fttoertoanbte,
ortgantoefenbe ißerfon (©Itern, ©efcptoifter ufto.),
ber 23orfteper ber Sepaufung ober ber SBopnung,
too ber Sob erfolgt ober bie Ceicpe gefunben
toorben ift, jebe ißerfon, bie beim Sobe gugegen
toar, unb in tester Cinie bie ijMtgeibepörbe.

gft ber Sob in einer öffentlichen SInftalt
erfolgt, fo ntacpt ber SSorfteper berfetben bie

Stngeige.
Sie Sïngeige ift in ber Dîegel m fin bi id)

unb perfönlidj buret) bie 33er:pfiid)teten gu
erftatten. 3"* fcpriftlicpen Singeige finb nur
bie 33epörben, bie SSorftet;er öffentlicher Ünftaiten
unb bie patentierten Sïrgte befugt.

Sag gamiiienpaupt uub ber pinterlaffene
©pegatte fönnen Sritte gur Ungeige ftpriftlicp
ermächtigen.

Söenn immer möglich, fott ber Ungeigenbe
3tugtoeigpapiere beg 93erftorbenen (©ebitrtg»
fepein, ©pefepein u. bgt.) bem ßioitftanbgbeamten
mitbringen.

* *
*

SBenn bie SDÎutter eineg außerehelichen
Sinbeg ben SSater (©rgeuger) begfetben peiratet,
fo toirb bag £tnb bon ©efepeg toegen epeiiep.
Um nun bie ©pelicpfeit beg Sinbeg in ben

ßibitftanbgregiftern tiortnerfen gu fönnen, tier»
langt bag ©efep bie Unmetbung ber epeiiep
getoorbenen (legitimierten) Einher
beim ßibitftanbgbeamteu. Siefe Unntelbung pat
enttoeber anläßlich ber Srauung ober
toäprenb ber nacpfolgenben brei Sage burcp
bie ©Itern beg Sîinbeg beim ,Qü>itftanbg=>
Beamten, ber fie traute, ober bemjenigen tpreg
SBopnfipeg gu gefepepen. 23ei ber Slnmelbung ift
beut 3ibitftanbgbeamten ber ©eburtgfdjein beg

legitimierten Äinbeg gu übergeben unb, toenn
nötig, ber ©pefepein ber ©ttern oorgutoeifen.

* *
*

2Ser Oerpftiiptet ift, eine ber oorertoäpnten
Singeigen gu erftatten, unb bie Ungeige unter»
läßt ober üerfpötet maept, toirb ftraffäCCig unb
fann toon ber ©trafbepörbe mit einer ©elbbuße

big gu gr. 100 beftraft toerbeit. Sie ßioilftanbg»
Beamten finb angetoiefen, bie gu iprer ^enntntg
geiangenben Übertretungen ben ©trafbepörben
gu tiergeigen.

*
SSon beit Dîecpten, bie bent ^Bürger in gitiit»

ftanbgamtlicper fßegiepung guftepen, ift toopf
bag toieptigfte bie Sraiuuig.

gebeut ©peabfcpluß foil eine 33erfünbitiig
tiorauggepen, unb erft toenn fid) ttaep Surcp»
füprung ber leßtern perauggefteHt pat, baß bent
91bfd)(ttffe ber ©pe feine Çiinberniffe entgegen»
fiepen, barf bie Srauung tiorgenontmen toerben.

©ine Slugnapnte toon biefer Dîegel barf nur
getnaept toerben, toenn eineg ber SSeriobten
(infoige fdjtoerer ©rfranfurtg, 33erunglücfung 2c.)
in Sobeggefapr fd)toebt. Sann ift aber gur
Srauung opne SSerfitnbung ober gur Slbfürgung
ber gefepliepen griffen eine befonbere iBetoiüi»
gung ber fantonalett Slufficptgbepörbeu (im
Danton 23ertt ber fantonaien ißoligeibireftion)
nötig.

Um fiep tierfünbett gutaffen, ntüffen
bie 33erlobten, toenn möglich gufammen, auf bent

ßitiitftanbgamte, in beffen Sreife ber 33räuttgam
toopnt, ipr ©petierfpreepett anmeiben. gft eineg
ber SSerlobten ober finb in Slugnapmefäüen
beibe tierpinbert, perförtlid) gu erfepeinen, fo ift
bei ber Uttmeibung eine fdjriftiicpe ©rflärung
bem ßiüilftanbgbeamten eingupänbigen, bie bag
gegenfeitige ©petoerfpreepen ber Srautieute ent»
pätt. Seren Unterfcpriften muffen Beglaubigt
fein.

©leicpgeitig finb bent ßtüilftanbgbeamten gu
übergeben: bie ©eburtgfepeine ber SBertobten
(toenn ipre ©eburt niept in ben ßitiilftanbg»
regtftern beg ^ifiü^tibgfreifeg bergeiepnet ift,
too bie SSerfünbung anbegeprt toirb).

©g paben ferner beigubringen :

SMnberjäprige bie ©intoiHigung beiber ©itern,
©ntmünbigte biejenige ipreg 33ormunbeg, Sftmber»
jäprige, aber mi'tnbig ©rflärte ben baperigen 95e»

fcpluß ber tiormunbfcpaftlicpen Slufficptgbepörbe;
ißertoittoete ben Sobegfcpein beg tierftorbenen

©pegatten;
©efepiebene bag ©epeibunggurteil (ober ben

©pefepein ber gefepiebenen ©pe, toenn barin bag
©pefepeibunggurteit angemerft ift);

Die Frist zur Erstattung dieser Anzeigen
beträgt indessen nur zwei Tage.

Anzeigepflichtig ist in erster Linie das

Familienhaupt/ dann, der Reihe nach, der

Ehegatte, die dem Verstorbenen nächstverwandte,
ortsanwesende Person (Eltern, Geschwister usw.),
der Vorsteher der Behausung oder der Wohnung,
wo der Tod erfolgt oder die Leiche gefunden
worden ist, jede Person, die beim Tode zugegen
war, und in letzter Linie die Polizeibehörde.

Ist der Tod in einer öffentlichen Anstalt
erfolgt, so macht der Vorsteher derselben die

Anzeige.
Die Anzeige ist in der Regel mündlich

und persönlich durch die Verpflichteten zu
erstatten. Zur schriftlichen Anzeige sind nur
die Behörden, die Vorsteher öffentlicher Anstalten
und die patentierten Nrzte befugt.

Das Familienhaupt und der hinterlassene
Ehegatte können Dritte zur Anzeige schriftlich
ermächtigen.

Wenn immer möglich, soll der Anzeigende
Ausweispapiere des Verstorbenen (Geburts-
schein, Eheschein u. dgl.) dem Zivilstandsbeamten
mitbringen.

H- H

Wenn die Mutter eines außerehelichen
Kindes den Vater (Erzeuger) desselben heiratet,
so wird das Kind von Gesetzes wegen ehelich.
Um nun die Ehelichkeit des Kindes in den

Zivilstandsregistern vormerken zu können, ver-
langt das Gesetz die Anmeldung der ehelich
gewordenen (legitimierten) Kinder
beim Zivilstandsbeamten. Diese Anmeldung hat
entweder anläßlich der Trauung oder
während der nachfolgenden drei Tage durch
die Eltern des Kindes beim Zivilstands-
beamten, der sie traute, oder demjenigen ihres
Wohnsitzes zu geschehen. Bei der Anmeldung ist
dem Zivilstandsbeamten der Geburtsschein des

legitimierten Kindes zu übergeben und, wenn
nötig, der Eheschein der Eltern vorzuweisen.

H H

Wer verpflichtet ist, eine der vorerwähnten
Anzeigen zu erstatten, und die Anzeige unter-
läßt oder verspätet macht, wird straffällig und
kann von der Strafbehörde mit einer Geldbuße

bis zu Fr. 100 bestrast werden. Die Zivilstands-
beaniten sind angewiesen, die zu ihrer Kenntnis
gelangenden Übertretungen den Strafbehörden
zu verzeigen.

Von den Rechten, die dem Bürger in zivil-
standsamtlicher Beziehung zustehen, ist Wohl
das wichtigste die Trauung.

Jedem Eheabschluß soll eine Verkündung
vorausgehen, und erst wenn sich nach Durch-
führung der letztern herausgestellt hat, daß dem
Abschlüsse der Ehe keine Hindernisse entgegen-
stehen, darf die Trauung vorgenommen werden.

Eine Ausnahme von dieser Regel darf nur
gemacht werden, wenn eines der Verlobten
(infolge schwerer Erkrankung, Verunglückung:c.)
in Todesgefahr schwebt. Dann ist aber zur
Trauung ohne Verkündung oder zur Abkürzung
der gesetzlichen Fristen eine besondere Bewilli-
gung der kantonalen Aufsichtsbehörden (im
Kanton Bern der kantonalen Polizeidirektion)
nötig.

Um sich verkünden zulassen, niüssen
die Verlobten, wenn möglich zusammen, auf dem

Zivilstandsamte, in dessen Kreise der Bräutigam
wohnt, ihr Eheversprechen anmelden. Ist eines
der Verlobten oder sind in Ausnahmefällen
beide verhindert, persönlich zu erscheinen, so ist
bei der Anmeldung eine schriftliche Erklärung
dem Zivilstandsbeamten einzuhändigen, die das
gegenseitige Eheversprechen der Brautleute ent-
hält. Deren Unterschriften müssen beglaubigt
sein.

Gleichzeitig sind dem Zivilstandsbeamten zu
übergeben: die Geburtsscheine der Verlobten
(wenn ihre Geburt nicht in den Zivilstands-
registern des Zivilstandskreises verzeichnet ist,
wo die Verkündung anbegehrt wird).

Es haben ferner beizubringen:
Minderjährige die Einwilligung beider Eltern,

Entmündigte diejenige ihres Vormundes, Minder-
jährige, aber mündig Erklärte den daherigen Be-
schluß der vormundschaftlichen Aufsichtsbehörde)

Verwitwete den Todesschein des verstorbenen
Ehegatten)

Geschiedene das Scheidungsurteil (oder den
Eheschein der geschiedenen Ehe, wenn darin das
Ehescheidungsurteil angemerkt ist))



ißerfonen, beren @f)e ungültig erfrört morben
ift, ebenfalls bag gerichtliche Urteil (ober ben
©hefdjein mit StnmerEung beg leßtern);

®er ©hegatte eineg öerfc^jollen ©rElärten
baS gericE)ttid^e Urteil, burd) melcheS bie @l)e
alg aufgetöft erïtârt morben ift. (®ie Bto^e

BerfdjottenheitgerElärung genügt gu biefem
Bmede nicfit.)

Wugfänber haben überbteg ihre Nationalität
unb ihre @hefäf)igEeit nadjgumeifen, fomie bie.
Bemittigung ber Eantonalen Negierung gur
@hefcE)ließung öorgulegen.

®em ßioilftanbgbeamten unbeEannteBraut=
leute ntüffen nadjmeifen, mer fie finb unb mo
fie rooi)nen.

21 uf Verlangen ber Brautleute mirb ber
BtoilftanbSbeamte ihnen gegen ©ntrid)tung ber
tarifmäßigen ©ebülmen an bie fpanb geljen,
bie etma fel)lenben SIEten gu befchaffen.

©obatb aug ben oorgelegten Slugmeifen fid)
ergibt, baß beibe Verlobte ehefähig finb, mirb
bag ©heberfßrechen in ben gioilftanbêEreifen
beg SBoljnorteS unb beg fpeimatorteg beiber
Brautleute b u r d) 2i n f dj i a g üerEünbet.
Qn bem 2iEte, ber angefcßlagen mirb (BerEünbaEt),
merben bie ©Etern ber Brautleute nicht ermahnt.

©rfolgt Eein ©inffmud) gegen ben 2tbfdjluß
ber @t)e in ben 10 Sagen, mäfjrenb metcßer bag
©fjeberfpredjen angefdjlagen bleibt, fo teilt ber

ßioilftanbSbeamte ben Brautleuten mit, baß
er bereit fei, fie gu trauen, ober ftedt il)nen
auf Verlangen einen BerEünbfhein (Srau=
ermädjtigung) aug, ber fie berechtigt, inner*
l)alb 6 Neonaten fid) öon einem anbern ßioit=
ftanbêbeamten trauen gu laffen.

gft hingegen rechtzeitig ©tnfßruch gegen ben
2ibf^luß ber ©je erhoben morben, meil bie
Brautleute ober eineS berfelben nicht efjefähig
ift ober meil ein gefeßftdheg ($h)et)iriberriiê be*

fteht, fo gibt ber ßioilftanbsSbeamte ben Ber*
lobten fcßriftlid) babon Kenntnis, ©te haben
fid) bann innert 10 Sagen beim 3ibitftanb§=
amte gu erElären, ob fie ben ©infprud) arter*
Eennen ober nidjt. gn leiderem galle muß ber
©infprecher, mill er feinen ©infprud) burchfeßen,
ebenfalls innert 10 Sagen beim Nid)ter beg

DrteS, mo bag BerEünbbegeljren eingereicht
morben ift, auf Unterfagung beS ©heabfdjluffeg

Etagen. 2Birb Eeine Mage ober biefe gu fpät
erhoben, fo fallt ber ©infprud) bahin, mie menn
er nicßt gemacht morben märe, unb eg Eann bie

Srauung borgenommen merben. SlnbernfaKS
beftimmt baS Urteil beg Nidjterg, ob fie üor*
genommen merben barf ober nicht.

Über bie begriffe ber obenermähnten 2luS*
brüde „($t)efäh)igfett^ unb „(S^elftn&erniffe^ barf
mol)l auf bie entfprechenben SlrtiEel 96—99 unb
100—104 beSgifitgefeßbuchegbermiefen merben,
bag im Befiße jebeg ©djmeigerhaufeg ift.

®ie Srauung foil, mit 2lugnahme beg

gadeg, mo bieg megen ©rEranEung beg einen
ber Bertobten unmöglich ift, in bem bagu be*

ftimmten SlmtgloEate öorgenommen merben.
@ie ift öffentlich, b. h- Eann Jebermann, ber
fich bafür intereffiert, berfelben beimohnen. ®ie
Verlobten hdben, ber Söürbe ber ^anblung
entfpredjenb, in anftänbiger Meibung gu er*
fcheinen unb gmei mehrjährige Beugen (gleich»
oiet, ob Ntänner ober grauen) mitzubringen.

Sïugenfcheinïidj BetrunEene bürfen nicht ge=

traut merben, ba fie, momentan menigfteng,
nicht ehefähig finb, meil ihnen nach 2lrtiEel 97
beg Biöilgefeßeg bie Urteitgfäf)igEeit abgeht.

®ie Srauung erfolgt in ber SSeife, baß ber

Biöilftanbgbeamte, nadjbem er fich «och über
bie ißerfonen ber Brautleute unb bie 8^«0on
üergemiffert hat, bie Brautleute eingeln frägt,
ob fie fich gegenfeitig gu ©heleuteu nehmen
motten. Bejahen beibe biefe grage, fo erEIärt
er bie ©!)e Eraft beg ©efeßeS für gefchtoffen,
morauf bie nunmehrigen ©heleute unb bie

Beugen bag ©heregifter gu unterzeichnen haben.
®ie Unterfthrift ber ©Ijeleute im ©heregifter
ift für bie ©ültigEeit ber ©he ol)ne ©influß.
®ie ©he ift üielmehr fdjon burch ben SluSfprud)
beg Bioilftanbgbeamten gefdjloffen; eg hat beg*

halb bie ©hefrau bag Negifter fcfjon mit ihrem
neuen, burd) ben 2tbfd)Iuß ber ©he ermorbenen
gamiliennamen gu unterzeichnen.

Unmittelbar nachher übergibt ber 3^°
ftanbgbeamte ben ©heleuten unentgeltlich einen
@ijefd)ein, ben fie bem ißfarrer oorgumeifen
haben, faïïg fie ißre ©he noch Kirchlich einfegnen
laffen motten.

®ie bürgerliche Srauung ift unentgeltlich/
menu fie öor bem BiodftanbSbeamten beg 2öoh«=

Personen, deren Ehe ungültig erklärt worden
ist, ebenfalls das gerichtliche Urteil (oder den
Eheschein mit Anmerkung des letztern),'

Der Ehegatte eines verschollen Erklärten
das gerichtliche Urteil, durch welches die Ehe
als aufgelöst erklärt worden ist. (Die bloße
Verschollenheitserklärung genügt zu diesem
Zwecke nicht.)

Ausländer haben überdies ihre Nationalität
und ihre Ehefähigkeit nachzuweisen, sowie die,
Bewilligung der kantonalen Regierung zur
Eheschließung vorzulegen.

Dem Zivilstandsbeamten unbekannte Braut-
leute müssen nachweisen, wer sie sind und wo
sie wohnen.

Auf Verlangen der Brautleute wird der
Zivilstandsbeamte ihnen gegen Entrichtung der
tarifmäßigen Gebühren an die Hand gehen,
die etwa fehlenden Akten zu beschaffen.

Sobald aus den vorgelegten Ausweisen sich

ergibt, daß beide Verlobte ehefähig sind, wird
das Eheversprechen in den Zivilstandskreisen
des Wohnortes und des Heimatortes beider
Brautleute durch Anschlag verkündet.
In dem Akte, der angeschlagen wird (Verkündakt),
werden die Eltern der Brautleute nicht erwähnt.

Erfolgt kein Einspruch gegen den Abschluß
der Ehe in den 10 Tagen, während welcher das
Eheversprechen angeschlagen bleibt, so teilt der

Zivilstandsbeamte den Brautleuten mit, daß
er bereit sei, sie zu trauen, oder stellt ihnen
auf Verlangen einen Verkündschein (Trau-
ermäch tigung) aus, der sie berechtigt, inner-
halb 6 Monaten sich von einen: andern Zivil-
standsbeamten trauen zu lassen.

Ist hingegen rechtzeitig Einspruch gegen den

Abschluß der Ehe erhoben worden, weil die
Brautleute oder eines derselben nicht ehefähig
ist oder weil ein gesetzliches Ehehindernis be-

steht, so gibt der Zivilstandsbeamte den Ver-
lobten schriftlich davon Kenntnis. Sie haben
sich dann innert 10 Tagen beim Zivilstands-
amte zu erklären, ob sie den Einspruch aner-
kennen oder nicht. In letzterem Falle muß der
Einsprecher, will er seinen Einspruch durchsetzen,
ebenfalls innert 10 Tagen beim Richter des

Ortes, wo das Verkündbegehren eingereicht
worden ist, auf Untersagung des Eheabschlusses

klagen. Wird keine Klage oder diese zu spät
erhoben, so fällt der Einspruch dahin, wie wenn
er nicht gemacht worden wäre, und es kann die

Trauung vorgenommen werden. Andernfalls
bestimmt das Urteil des Richters, ob sie vor-
genommen werden darf oder nicht.

Über die Begriffe der obenerwähnten Aus-
drücke „Ehefähigkeit" und „Ehehindernisse" darf
wohl auf die entsprechenden Artikel 96—99 und
100—104 des Zivilgesetzbuches verwiesen werden,
das im Besitze jedes Schweizerhauses ist.

Die Trauung soll, mit Ausnahme des

Falles, wo dies wegen Erkrankung des einen
der Verlobten unmöglich ist, in dem dazu be-

stimmten Amtslokale vorgenommen werden.
Sie ist öffentlich, d. h. es kann jedermann, der
sich dafür interessiert, derselben beiwohnen. Die
Verlobten haben, der Würde der Handlung
entsprechend, in anständiger Kleidung zu er-
scheinen und zwei mehrjährige Zeugen (gleich-
viel, ob Männer oder Frauen) mitzubringen.

Augenscheinlich Betrunkene dürfen nicht ge-
traut werden, da sie, momentan wenigstens,
nicht ehefähig sind, weil ihnen nach Artikel 97
des Zivilgesetzes die Urteilsfähigkeit abgeht.

Die Trauung erfolgt in der Weise, daß der

Zivilstandsbeamte, nachdem er sich noch über
die Personen der Brautleute und die Zeugen
vergewissert hat, die Brautleute einzeln frägt,
ob sie sich gegenseitig zu Eheleuteu nehmen
wollen. Bejahen beide diese Frage, so erklärt
er die Ehe kraft des Gesetzes für geschlossen,

worauf die nunmehrigen Eheleute und die

Zeugen das Eheregister zu unterzeichnen haben.
Die Unterschrift der Eheleute im Eheregister
ist für die Gültigkeit der Ehe ohne Einfluß.
Die Ehe ist vielmehr schon durch den Ausspruch
des Zivilstaudsbeamten geschlossen,' es hat des-

halb die Ehefrau das Register schon mit ihrem
neuen, durch den Abschluß der Ehe erworbenen
Familiennamen zu unterzeichnen.

Unmittelbar nachher übergibt der Zivil-
standsbeamte den Eheleuten unentgeltlich einen
Eheschein, den sie dem Pfarrer vorzuweisen
haben, falls sie ihre Ehe noch kirchlich einsegnen
lassen wollen.

Die bürgerliche Trauung ist unentgeltlich,
wenn sie vor dem Zivilstandsbeamten des Wohn-



orteê be§ 23räutigam3 ftattfinbet, onbernfattê
wirb bafür eine ©eöüf» erhoben, bie in bent
iantortûlen tarife feftgeftettt ift.

* **
©in »eiteret »id)tige§ Stecht be§ SSiirgerê

ßefte^t barin, bag jebermann gegen ißegafjlurtg
ber tarifmäßigen ©ebneren 2tu§güge ay§
ben tterfdjiebenen ßinilftanbäregiftern ftd) an=

fertigen taffen bann, ©ie fftegifter felber tonnen
bem fßuBIitum nitf)t gnr ©infidjt unterbreitet
»erben, hingegen finb bie 3iüilftanb§beantten
gehalten, auf Verlangen nötige 5ftad)forfd)ungen
in ibjren IRegiftern trargutieijmen. ©afür »trb
eine bleitte ©ebii^r nad) ©arif begogen.

* **
®egenbie2Beigerungbe§3toitftanb3beamten,

eine Uott iljm verlangte amtliche §anb[ung bor=
guneijmen, bann 33efif)»erbe bei ber bantonaten
2luffid)t36et)örbe über baê giôitftanbêtbefen ge=
füE>rt »erben.

* **
©ie§ finb in Sbürge bie tjauptfäctjticfjften

fßimKe, bie in begug auf ben iBerbef» mit
ben ßiöitftanbäämtern »iffen§»ert finb. ßum
©c^tuffe nod) bie Keine, aber einbringtidje Sitte,
baft »er eine Ingeige ober eine 3lnmelbung
auf bem gibiiftanbêamt gu macßen t)at, bie

bagu nötigen Sluêtoeiêftafnere mitbringt, bamit
fdjon bon bornfierein bie bom 3ibiiftanb§=
beamten gu ntadfenben ©intragungen unb Sor=
beeren genau erfteüt »erben bönnen. @3 erfpart
btefe 3uOorbommen^eit be§ ißubiibumS iljm unb
bent Seamten 3^ü unb Stftütje.

Jln bie jmtgen ^Säbdjett.
SBie rounberftbön, Weit unb toctenb tut ftc^ bie

Ißelt auf bot ©uclj, bie 3b! »ng, unterneljmenb unb
aefnrtb feib! ©uäj tarnt'S nicfjt festen, gett, mit ber
©teile, mit bem Seruf, mit bent Seben überhaupt?
ltnb bie treue Siebe, bie ficfj um ©ure Qutunft forgt,
ber eS faft bange merben totH bor ©uern Dianen unb
©urer Quberßcht, bie möchtet ghr oft ein menig ab=

jdjüttetn, fie macht ©uclj ungebuibig mit ihren Sebenten.
©eib gt)r aber auifj ganj ftdjer, baß bie ®inge fo

liegen, Wie ©iter manberiuftiger ©inn fie ftcü) auSbentt,
unb nidjt fo, mie bie mavnenben ©timmen eS behaupten?

Unter benen, bie eS gut mit ©udj meinen, bie ©ucfj
förbern möchten, too fie tonnen, befinbet fidj ber gnter
nationale Serein ber greunbtnnen junger
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äRäbdhen. gm öer ©chtoeij atteiit hat bicfcr Serein
gegen 2000 Siitglteber in 600 ©täbten unb Drtfdhaften
unfereS SanbeS. Stber auctj in bieten ©täbten be§ 9tuS=
tanbeë forgcn uitb arbeiten btefe grcunbittnen für ©udj
unb ftrebcn banad), ©udh gu Ijetfen bitrdÇ ©mpfang unb
§ütfetetftung am Sahnljof, burd) unentgetttidje ©tettem
bermttttung burd) gungfrauettbereine, aRäbdjenhetme
unb trauticfje Sereintgungen.

®urdj biefe itjre Strbeit tommen bie greunbinnen
mit STaufenbett bon eingeroanberten SRäbdjen itt Se»
riibrung unb geroinnen einen ©inbticf in iÇre Serljält»
niffe unb in ihre nicÇt fetten fo traurigen ©djidfatc. ®te
fRäte, bie biefe greunbinnen ©udj jttrufen, (iebe junge
©c^roeijerinnen, fußen auf ©rfaßrung; betjerjiget fte
unb ßanbett banadj!

®tefe Stäte tauten:
1. 2Bagt ©ucfj nidjt in ba? SluStaitb, oßne einer

©teile fidjer ju fein, unb otme tiicfftige Senntniffe tn
ber SIrbeit, bie gljr gu teiften gebentt, berat bie §ome§
in ben großen ©täbten finb oft überfüllt bon ftettera
tofen ©djroei^erinnen.

2. Stefjmet teine ©teile an, roeber itt ber ©djroetj,
ttodß im Sluêlnitb, oßne ©ucß burcß eine ber unten=
fteÇettben Stbreffen über biefetbe erfunbigt ju ^aben.

3. Saßt ©ud) unter teinen Umftanbeit barauf etn,
mit ©uern Strbeitêgebern im Sluëtanb einen Montrait
ab^ufcßtießen, benn folttet gt)r in ber ©teile fc^tec^t
untergebracht fein, fo rotrb eë bem fdjttoeigcrifd^cn Son=
futat unb unfernt SBerein biet fernerer fein, ©udh ju
helfen, wenn etn Sontratt befteßt.

4. SSerlaßt ©uern fietmatort nicht, tocber für eine
©teile in ber ©cfjtoeig, noch für eine fotcße im Stuëtanb,
ohne Such auf einer ber unten ermähnten Stuêîunftê=
ftetlen ben „fRatgeber" fcÇenïeit gu taffen, in toeldjem
3ho atterhanb für fftetfenbe nü^ttdhe Stbreffen unb SBinte
ßnben Werbet.

33ern, ganuar 1912.

®erfdjroeiserifche9tationat S3orftanbbegtnt.
S3erein8 ber greunbinnen junger SRäbdjen.

Unentgeltliche Stuêtunft ft eilen ber
greunbittnen junger SDtäbihen: Starau: 2ftartha=
f)au§, Obere SBorftabt 519. fperiêau: SRarthahetm,
©pittetftraße 408. 33afet: ©rEunbtgunggbureau, §ol=
beinftraße 8. fprattetn: grau SRehersBoKer. Sern:
2Rarthahauë,@pitatgaffel7. 33 i et : ®teHenbermitttungg=
Sureau, Quai du Bas 47. ©enf: ©rtunbigungSbureau,
Bourg de Four 9. S t) u r : SluStunftêbureau im SotfS=
t)auë. fReuenburg: iptacierungêbureau, Rue du
Coq d'Inde 5. ©chaffßaufen: fßtacterungSbureau,
©chühengraben 9 ; gräutein ©mnta fßeßer, |>errenader.
©hauyjbe gonbS: fßtacterungSbureau, Rue de la
Loge 6. ©t. ©atten: grau ®iethetiit5©rob, Oberer
©raben 45. Sugano: Home-Union, Casa Lucchini,
Corso Pestalozzi 15. Saufanne: iptacierungêbUreau,
Rue de la Halle 18. ÏRontreuj: ©rEunbtguttgêbureau,
Rue de la Gare 44. Sebeß: ©rtunbigungSbureau,
Rue du Simplon 40. fRomanêtioïn: grau SBtbmer»
©rob, |tafenftraße. güridh I: SRarthahauS, gdhrtnger^
ftraße 36.
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ortes des Bräutigams stattfindet, andernfalls
wird dafür eine Gebühr erhoben, die in dem
kantonalen Tarife festgestellt ist.

S 5
*

Ein weiteres wichtiges Recht des Bürgers
besteht darin, daß jedermann gegen Bezahlung
der tarifmäßigen Gebühren Auszüge ays
den verschiedenen Zivilstandsregistern sich an-
fertigen lassen kann. Die Register selber können
dem Publikum nicht zur Einsicht unterbreitet
werden. Hingegen sind die Zivilstandsbeamten
gehalten, auf Verlangen nötige Nachforschungen
in ihren Registern vorzunehmen. Dafür wird
eine kleine Gebühr nach Tarif bezogen.

H ^
5

Gegen dieWeigerungdesZivilstandsbeamten,
eine von ihm verlangte amtliche Handlung vor-
zunehmen, kann Beschwerde bei der kantonalen
Aussichtsbehörde über das Zivilstandswesen ge-
führt werden.

-î-

Dies sind in Kürze die hauptsächlichsten
Punkte, die in bezug auf den Verkehr mit
den Zivilstandsämtern wissenswert sind. Zum
Schlüsse noch die kleine, aber eindringliche Bitte,
daß wer eine Anzeige oder eine Anmeldung
auf dem Zivilstandsamt zu machen hat, die

dazu nötigen Ausweispapiere mitbringt, damit
schon von vornherein die vom Zivilstands-
beamten zu machenden Eintragungen und Bor-
kehren genau erstellt werden können. Es erspart
diese Zuvorkommenheit des Publikums ihm und
dem Beamten Zeit und Mühe.

An die jungen Mädchen.
Wie wunderschön, weit und lockend tut sich die

Welt auf vor Euch, die Ihr jung, unternehmend und
gesund seid! Euch kann's nicht fehlen, gelt, mit der
Stelle, mit dem Beruf, mit dem Leben überhaupt?
Und die treue Liebe, die sich um Eure Zukunft sorgt,
der eS fast bange werden will vor Euern Plänen und
Eurer Zuversicht, die möchtet Ihr oft ein wenig ab-

schütteln, sie macht Euch ungeduldig mit ihren Bedenken,
Seid Ihr aber auch ganz sicher, daß die Dinge so

liegen, wie Euer wanderlustiger Sinn sie sich ausdenkt,
und nicht so, wie die warnenden Stimmen es behaupten?

Unter denen, die es gut mit Euch meinen, die Euch
fördern möchten, wo sie können, befindet sich der Int er-
nationale Verein der Freundinnen junger

A »12

Mädchen. In der Schweiz allein hat dieser Verein
gegen 2000 Mitglieder in 600 Städten und Ortschaften
unseres Landes. Aber auch in vielen Städten des Aus-
landes sorgen und arbeiten diese Freundinnen für Euch
und streben danach, Euch zu helfen durch Empfang und
Hülfeletstung am Bahnhof, durch unentgeltliche Stellen-
Vermittlung durch Jungfrauenvercine, Mndchenheinte
und trauliche Bereinigungen.

Durch diese ihre Arbeit kommen die Freundinnen
mit Tausenden von eingewanderten Mädchen in Be-
rührung und gewinnen einen Einblick in ihre Verhält-
nisse und in ihre nicht selten so traurigen Schicksale, Die
Räte, die diese Freundinnen Euch zurufen, liebe junge
Schweizerinnen, fußen auf Erfahrung) beherziget sie
und handelt danach!

Diese Räte lauten:
1. Wagt Euch nicht in das Ausland, ohne einer

Stelle sicher zu sein, und ohne tüchtige Kenntnisse in
der Arbeit, die Ihr zu leisten gedenkt, denn die Homes
in den großen Städten sind oft überfüllt von stellen-
losen Schweizerinnen,

2. Nehmet keine Stelle an, weder in der Schweiz,
noch im Ausland, ohne Euch durch eine der unten-
stehenden Adressen über dieselbe erkundigt zu haben.

3. Laßt Euch unter keinen Umständen darauf ein,
mit Euern Arbeitsgebern im Ausland einen Kontrakt
abzuschließen, denn solltet Ihr in der Stelle schlecht
untergebracht sein, so wird es dem schweizerischen Kon-
sulat und unserm Verein viel schwerer sein, Euch zu
helfen, wenn ein Kontrakt besteht.

^
4. Verlaßt Euern Heimatort nicht, weder für eine

Stelle in der Schweiz, noch für eine solche im Ausland,
ohne Euch auf einer der unten erwähnten Auskunfts-
stellen den „Ratgeber" schenken zu lassen, in welchem
Ihr allerhand für Retsende nützliche Adressen und Winke
finden werdet,

Bern, Januar 1912,

DerschweizerischeNational-Borstanddesint.
Vereins der Freundinnen junger Mädchen.

Unentgeltliche Auskunft stellen der
Freundinnen junger Mädchen: Aarau: Martha-
Haus, Obere Vorstadt 619, Herisau: Marthaheim,
Spittelstraße 408, Basel: Erkundigungsbureau, Hol-
beinstraße 8, Pratteln: Frau Meher-Zeller. Bern:
Marthahaus,Spitalgasse 17. Viel: Stellenvermittlungs-
Bureau, Huai àn Las 47. Genf: Erkundigungsbureau,
Uourg' às Lour S, Ch ur: Auskunftsbureau im Volks-
Haus, Neuen bürg: Placierungsbureau, Rus cku

Log ck'lncks 5, Schaffhausen: Placierungsbureau,
Schützengraben 9 Fräulein Emma Peyer, Herrenacker.
Chaux-de-Fonds: Placierungsbureau, Rus cls la
DvKö 6, St, Gallen: Frau Diethelm-Grob, Oberer
Graben 46, Lugano: Horns Union, Os-su Duoobini,
vorso?sàlo22i 15. Lausanne: Placierungsbureau,
Nus cls lu Hslls 18, Montreux: Erkundtgungsbureau,
kus cks in <Zurs 44, Beveh: Erkundigungsbureau,
Rns ckn Ziinplon 40, Romanshorn: Frau Wtdmer-
Grob, Hafenstraße, ZürichI: Marthahaus, Zähringer-
straße 36,

K
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